
 
 

 

 

 

 

An alle Abteilungen, Trainer-/innen und Verantwortliche 

des SC Potsdam e.V. 

Hinweise aus der Geschäftsstelle des SC Potsdam e.V.  

zu Corona-Regelungen: 

1. Die u.g. Vorgaben gelten für ALLE Bereiche des SC Potsdam e.V. Auch für den  

Kadersport, wo der SC Potsdam e.V. Veranstalter oder Ausrichter ist. Die Grundlage 

der Regelungen ist die aktuelle (10.01.22) Eindämmungsverordnung des Landes 

Brandenburg. Diese kann sich jederzeit ändern. Bei Änderungen gelten automatisch 

die neuen Regelungen ab dem Tag der offiziellen Bekanntgabe durch die Behörden.  

Wir bitten alle Bereiche (Wettkämpfe, Veranstaltungen, Training, sonstiges) um Beachtung 

und Einhaltung der u.g. Regelungen! Veranstaltungen und Wettkämpfe müssen bis auf 

Widerruf mindestens 1 Woche vor Beginn, mit Datum, Uhrzeit, Verantwortlicher und Art der 

Veranstaltung an die Geschäftsstelle (info@sc-potsdam.de oder lunow@sc-potsdam.de) 

gemeldet werden. Bei nicht gemeldeten Veranstaltungen/ Wettkämpfen, geht die Haftung auf 

den jeweils Verantwortlichen über!  

Alle Abteilungsleiter, Betreuer, Trainer und Verantwortliche sind aufgerufen, die 

Informationen aus diesem Schreiben an ihre Bereiche weiterzuleiten und die Durchsetzung 

zu überwachen. Trainer/ -innen sollten im Rahmen von persönlichen Gesprächen mit ihren 

Kadern, auch die Bedeutung der Impfung einbeziehen.  

Auszüge aus der Eindämmungsverordnung Brandenburg 

Betreiberinnen und Betreiber von Sportanlagen einschließlich Schwimmbädern haben auf der 

Grundlage eines individuellen Hygienekonzepts durch geeignete organisatorische 

Maßnahmen Folgendes sicherzustellen: 

1. die Steuerung und Beschränkung des Zutritts und des Aufenthalts aller Personen, 

2. die Zutrittsgewährung ausschließlich für die in § 7 Absatz 1 genannten Personen, 

3. die Anbringung eines deutlich erkennbaren Hinweises im Zutrittsbereich, dass der 

Zutritt nur den in § 7 Absatz 1 genannten Personen gewährt wird, 

4. die Erfassung der Personendaten aller Sportausübenden in einem Kontaktnachweis 

nach § 5 zum Zwecke der Kontaktnachverfolgung, 

5. in geschlossenen Räumen 

a. das verpflichtende Tragen einer medizinischen Maske durch alle 

Sportausübenden außerhalb der Sportausübung; die Tragepflicht gilt nicht in 

Schwimmbädern, 

b. den regelmäßigen Austausch der Raumluft durch Frischluft. 
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Zutrittsregelungen aus der Eindämmungsverordnung Brandenburg 

Veranstalterinnen und Veranstalter von Veranstaltungen nach § 11 Absatz 4, Betreiberinnen 

und Betreiber von Einrichtungen nach § 13 Absatz 1, §§ 14, 15 Absatz 1, § 16 Absatz 1, §18 

Absatz 1, §§ 19, 20 Absatz 1 und § 21 sowie Anbieterinnen und Anbieter von Angeboten nach 

§ 17 haben sicherzustellen, dass sie im Rahmen des Publikumsverkehrs ausschließlich 

folgenden Personen Zutritt gewähren (zwingende 2G-Zutrittsgewährung): 

1. geimpfte Personen nach § 2 Nummer 2 der COVID-19-Schutzmaßnahmen-

Ausnahmenverordnung, die einen auf sie ausgestellten Impfnachweis nach § 2  

Nummer 3 der COVID-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung vorlegen, 

2. genesene Personen nach § 2 Nummer 4 der COVID-19-Schutzmaßnahmen-

Ausnahmenverordnung, die einen auf sie ausgestellten Genesenennachweis nach  

§ 2 Nummer 5 der COVID-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung vorlegen, 

3. Kinder bis zum vollendeten 14. Lebensjahr, 

4. Personen, die einen auf sie ausgestellten Testnachweis vorlegen: 

a. Jugendliche bis zum vollendeten 18. Lebensjahr, 

b. Personen, für die aus gesundheitlichen Gründen keine Impfempfehlung der 

Ständigen Impfkommission ausgesprochen wurde, wenn sie grundsätzlich 

durchgehend eineFFP2-Maske ohne Ausatemventil tragen; die gesundheitlichen 

Gründe sind vor Ort durch ein schriftliches ärztliches Zeugnis im Original 

nachzuweisen; die datenschutzrechtlichen Bestimmungen nach § 4 Absatz 4 Satz 

2 bis 7 gelten entsprechend. 

 

Potsdam, 11.01.22 

 

Peter Rieger      Oliver Lunow 

Vorstandsvorsitzender     Finanzvorstand 


